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DER BÜRGERMEISTER 
Zentrale Dienste 

 Vorlagen-Nr.: 

HA 062/2025 

  Berichterstattung: 

Bürgermeister Hövekamp 

 
 Vorlagenersteller/in: 

Frau Lipp 

Öffentliche Beschlussvorlage 
 Datum: 

10.03.2025 

 
 
 
Beratungsfolge: 
Termin Gremium Zuständigkeit 

25.03.2025 Hauptausschuss Entscheidung 

 
 
Tagesordnungspunkt: 
Anregungen und Beschwerden gem. § 24 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW): 
hier: Erhebung einer kommunalen Verpackungssteuer 
 
 
Beschlussentwurf: 
Die Anregung zur Erhebung einer kommunalen Verpackungssteuer wird zur Vorbereitung einer 
Entscheidung an den nächsten Hauptausschuss am 1. Juli 2025 verwiesen. 
 
 
Begründung: 
Gemäß § 24 Abs. 1 S. 1 GO NRW hat jede Einwohnerin und jeder Einwohner der Gemeinde, die 
oder der seit mind. drei Monaten in der Gemeinde wohnt, das Recht sich einzeln oder in Gemein-
schaft mit anderen in Textform nach § 126b des Bürgerlichen Gesetzbuches mit Anregungen und 
Beschwerden in Angelegenheiten der Gemeinde an den Rat zu wenden.  
 
Die anliegenden Anträge stellen eine Anregung im Sinne von § 24 Abs. 1 GO NRW dar.  
 
Die Erledigung von Anregungen und Beschwerden kann der Rat einem Ausschuss übertragen. Die 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dülmen hat den Hauptausschuss in § 7 Abs. 3 der Seite 
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2 von 2 Hauptsatzung für die Erledigung von Anregungen und Beschwerden bestimmt.  
 
In den Anregungen wird vorgeschlagen eine kommunale Verpackungssteuer auf Einwegverpa-
ckungen, -geschirr und-besteck einzuführen. Verwaltungsseitig wird vorgeschlagen, dass sich auf-
grund der Finanzrelevanz inhaltlich der Hauptausschuss mit der Thematik beschäftigt. Aufgrund 
der notwendigen Vorbereitungszeit soll zur nächsten Sitzung des Hauptausschusses eine entspre-
chende Beschlussvorlage erstellt werden.  
 
 
Klimarelevanz:  
 
keine Auswirkungen 
 
gez.  
 
Hövekamp  
Bürgermeister 
 
 
Anlagen: 
Anlage 1 - Antrag vom 02.02.2025  
Anlage 2 – Antrag vom 24.01.2025 
 
 
 



DüNaMi – Dülmen Nachhaltig Mitmachen e. V.

• Claudia Frydyada de Piotrowski, Klusenkamp 5

• Kerstin Grebenstein, Mühlenweg 25

• Günther Overbeck, Ostfeldmark 30

• Rainer Timmermann, Gemarkenweg 50c

Dülmen, 0202.02.2.2025

An den 

Bürgermeister der Stadt Dülmen

Herrn Carsten Hövekamp

48249 Dülmen

Anregung gemäß § 24 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

- Einführung einer kommunalen Verpackungssteuer in Dülmen -

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Hövekamp, 

hiermit beantragen wir, dass die Stadt Dülmen die Einführung einer kommunalen 

Verpackungssteuer beschließt.

Begründung unserer Anregung:

1.1. Unsere Nachhaltigkeitsinitiative DüNaMi e. V. (Dülmen-Nachhaltig-Mitmachen) hat 

bietet DüNaMi

enen kostenlosenen Geschirrverleih an, 

um auf diese Weise zur Reduzierung des Müllaufkommens für Einweggeschirr 

beizutragen und unsere Umwelt und Ressourcen zu schonen. In diesem Sinne 

betrachten wir die Einführung einer kommunalen Verpackungssteuer als weiteren 

konsequenten Beitrag zur Reduzierung des kommunalen Müllaufkommens.



 Der Straßenmüll in unseren Städten besteht nach Aussage verschiedener 

Untersuchungen mittlerweile zu circa 40 Prozent aus Einweg-Verpackungen. Auch 

wenn wir für Dülmen keine exakten Zahlen vorlegen können, so ist doch davon 

auszugehen, dass die Verhältnisse vor Ort nicht wesentlich von diesen Angaben 

abweichen. Aus der erforderlichen Beseitigung und Entsorgung dieses großen 

Müllaufkommens durch Einweg-Verpackungen resultieren auch für die Stadt Dülmen 

nicht unerhebliche finanzielle Aufwendungen. Dies sind Mittel, die an anderer Stelle 

fehlen. Erklärtes Ziel der Verpackungssteuer ist es, Einnahmen für den städtischen 

Haushalt zu erhalten, um die Kosten der Müllentsorgung zumindest teilweise durch die 

Verursacher*innen begleichen zu lassen. Gerade angesichts der Haushaltslage der 

Stadt Dülmen wäre jede Kostenreduktion sicherlich wünschenswert.  

 

 

 

 

Da die Stadt Dülmen im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung eigenständig über die 

Einführung einer kommunalen Verpackungssteuer entscheiden kann, erwarten wir, dass die 

verantwortlichen Gremien in der Stadt Dülmen unsere Anregung prüfen und zu einer 

Entscheidung im Sinne unserer Anregung gelangen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

i. A. der oben genannten Antragsteller*innen 

 

Rainer Timmermann, Gemarkenweg 50 c, 48249 Dülmen 
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